
 

 Pauschaldeklaration Hausrat – Standard VHB 2024 A02260/1 

Die nachstehenden Bestimmungen gelten nur für die Sachen und Gefahren, für die Versicherungsschutz beantragt und 
beurkundet ist. Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß Abschnitt A1-1.1 VHB 2024 nicht 
beantragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 
Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf die ver-
einbarte Entschädigungsgrenze (Höchstentschädigung) begrenzt. 
Wird die vereinbarte Höchstentschädigung für die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, so 
werden versicherte Kosten darüber hinaus bis zu 20 % der vereinbarten Höchstentschädigung ersetzt. 

 VHB 2024 
Abschnitt Standard 

Gefahren und Schäden   

Feuer   

1. Überspannungsschäden durch Blitz A1-3.3 bis 45 Euro/m² 

2. Implosion A1-3.5  

3. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung A1-3.6  

4. Schäden durch Nutzfeuer A1-3.8  
5. Explosionsschäden durch Kriegsmunition (Blindgänger) A1-3.15  
Einbruchdiebstahl   
6. Vandalismus nach Raub A1-4.4  
7. Fahrradservicemobilität – Mobilitätsschutzbrief 

(nur sofern Fahrraddiebstahl als Zusatzschutz vereinbart wurde) 
A1-4.18.6 a)  
und A10  

8. Fahrradreparatur nach Fall-, Sturz- oder Unfallschaden 
(nur sofern Fahrraddiebstahl als Zusatzschutz vereinbart wurde) A1-4.18.6 b) bis 300 Euro 

Leitungswasser   

9. Wasserdampf und Wärme tragende Flüssigkeiten A1-5.2.1  
10. Leitungswasserschäden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus 

a) Warmwasser- oder Dampfheizung einschließlich der Fußbodenheizung 
  

b) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen A1-5.2.1  
c) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen   

d) Wasserbetten und Aquarien   

11. Frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren innerhalb des Gebäudes, soweit 
diese zum versicherten Hausrat gehören A1-5.3.1  

12. Frostbedingte Bruchschäden an Installationen innerhalb des Gebäudes, soweit diese zum 
versicherten Hausrat gehören A1-5.3.2  

Sachen   

13. In das Gebäude eingefügte Sachen A1-8.3 a)  
14. Antennenanlagen, Markisen und Balkonkraftwerke (sogenannte Plug and Play-Solar-

anlagen für die Steckdose) A1-8.3 c)  

15. Aufsitzrasenmäher A1-8.3 d)  
16. Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände zu beruflichen Zwecken, auch in ausschließ-

lich beruflich oder gewerblich genutzten Räumen.  
Die Räume sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten. 

A1-8.3 g)  

17. Haustiere A1-8.3 h)  
18. Wertsachen 

Die Entschädigung für Wertsachen innerhalb von Wertschutzschränken ist abhängig vom 
Widerstandsgrad des Behältnisses. 

A1-18.2  
und A1-18.3 bis 130 Euro/m² 

19. Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte) außerhalb von Wert-
schutzschränken A1-18.3.2 a) bis 1.000 Euro 
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 VHB 2024 
Abschnitt Standard 

Sachen   
20. Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere außerhalb von Wert-

schutzschränken A1-18.3.2 b) bis 2.500 Euro 

21. Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 
aus Gold und Platin außerhalb von Wertschutzschränken A1-18.3.2 c) bis 20.000 Euro 

Glas sofern mitversichert 

22. Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel A5-2.1 d) bis 500 Euro 

23. Scheiben und Platten aus Kunststoff A5-2.2 a)  

Kosten   

24. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens A(GB)-3.1  

25. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens A(GB)-3.2  
26. Aufräumungskosten A1-13.2.1  
27. Bewegungs- und Schutzkosten A1-13.2.2  

28. Hotelkosten A1-13.2.3 
max. 100 Euro  

am Tag,  
max. 100 Tage 

29. Transport- und Lagerkosten A1-13.2.4 bis 100 Tage 

30. Schlossänderungskosten, auch für Wertschutzschränke A1-13.2.5  

31. Bewachungskosten A1-13.2.6 bis 48 Stunden 

32. Reparaturkosten für Gebäudeschäden A1-13.2.7  
33. Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in gemieteten bzw. in Sondereigentum befind-

lichen Wohnungen und Einfamilienhäusern A1-13.2.8  

34. Kosten für provisorische Maßnahmen A1-13.2.9  
35. Beauftragung eines regionalen Unternehmens bei der Schadenregulierung 

(Regionale Wirtschaft) A1-13.3.20  

Glas sofern mitversichert 

36. Kosten für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen) A5-3.1 und A5-5.3  
37. Entsorgungskosten A5-3.1  

38. Bewegungs- und Schutzkosten A5-3.2.4  

Versicherungsort, Außenversicherung   

39. Hausrat in Gartenhäusern auf dem Versicherungsgrundstück A1-10.2  
40. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Gehhilfen, Krankenfahrstühle, Fahrräder und Kinder-

wagen in gemeinschaftlich genutzten Räumen A1-10.3  

41. Hausrat in privat genutzten Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungsortes 
oder in der gleichen oder angrenzenden Gemeinde bzw. im Umkreis von 5 km befinden A1-10.4  

42. Außenversicherung für 12 Monate A1-12.1 bis 65 Euro/m², 
max. 10.000 Euro 

Besonderheiten   

43. Verzicht auf die Anrechnung einer Unterversicherung bis zur Höchstentschädigungsleistung A1-17.4.2 a) 
bei korrekter 
Angabe der 
Wohnfläche 

44. keine Anzeigepflicht bei vorübergehendem Unbewohntsein A1-20.1 c) bis 120 Tage 

45. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit (gilt nicht für Selbstständige) bis 12 Monate A1-22.1  

46. Home-Service A1-22.2  

47. Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen A1-22.3.1  

48. Einhaltung des Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse A1-22.3.2  

49. Keine Deckungslücke bei unklarer Zuständigkeit bei Versichererwechsel A(GB)-9  
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